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StelhDgnahme des BuND-Landesverbends NRW zur 37. "inderung des tr'lächennut-
zungsplanes ,GE Boscheler Berg- Ost", Az. L&ndest üro der Naturschutzverbände:
LC-t2tn2

Guten Tag Frau Krümberg,

nanrens und in Vollmacht des anerkannten Nalurschutzverbetnds Bünd 1ür Umwelt urd Natur-
schutz NRW e.V. (Bl,t',lD)/- Landesverband NRW- rehme ich zur o.g. Planung wie lblgt
Sleljung:

ALLGEMf,IN:

KI,IMA:

Io der Begritndung Teil A wird unter TZ 6.11 ,,Klirnaschutz und Klimaanpassung' in Absatz
3 dargestellt, dass die thermische Belasbrng im Kaltlufteinwnkuogsbereich in Boscheln
(Übach-Paleoberg) tagsüber im Bereich von 35 bis 41"C (physiologisch ilquivalente Tempera-
tur) liegt, was einer starken thermischen Belastung entspdcht. Das tdfft nur teilweise zu. In
Abweichrmg von Ihrer Daßtellüg liegen jedoch Teile des Kaltlufteinwi*ungsbereiches is
einem Bereich, der einer thermischen Belastulg von >41oC ausgesetzt ist, was einer Gxt!'e.
meo thermischeo Belastung entspricbt.
Die Kalduftleitbalm, von der in Absatz 4 die Rede ist, hat nicht nur örtliche, sotrdem überört-
liche Bedeutung. Weiler heißt es in der Begründung, dass im Rahmen des anschließenden
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Die Stadt flerzogcnrath möchte durch die Anderung dcs Flächcnnutzungsplanes eine Erweite-
rung des Gerverbegebietes ,.Boscheler Berg" ermiiglichen. Der Anderungshereich liegl in ei-
nem Freilirndkonidor. der sich durch eine starke Frischluft- und K.rltlutlproduktion auszeich'
net.



BebauungsplanverfahreDs Maßnabmen zum Klimaschutz zu treffen sind. Diese werden unter
TZ 5.6 ,,Schutzgüter Luft und Klima'' des Umweltbedchtes Teil B im Kapitel ,,Vermeidwtgs-
,4\4inderungs- uod Ausgleichsmaßnalmen erheblicher nachteiliger Umweltauswirkwrgen" im
Teilbereich,,Klima" beispielha.ft beschrieben. So sollen z.B. Regelungen zum Versiegelungs-
grad und der Begdinung im Plangebiet sowie zur Höhe der geplanten Baukörpe. getroffen
werden, um die Erhaltung des Kaltluftstroms in Richtung Übach-Patenberg zu gewährleisten.

Wissenschafiliche Studien belegen jedoch, dass durch jeden Bauk&per, auch wenn er in der
Höhe begrenzt ist, die Kalduftstömüg beeiffächtigt wird, so dass die angeshebte Erhaltung
des Kaltlufuhomes in dem bisherigen Maße nicht möglich sein wird. So bildet sich rmter
Kaltluftbedingungen im Luv der Baukörper ein Kalduistau, der bis an die Oberkante der Ge-
bäude anwächst u1td diese darur tibershömt. Der Kaltluftabfluss wird gehemmt und die Fließ-
geschwindigkeit somit vqaingert, as in der KonsequerE zu veningerten Kalduftmengen im
Zielbereich führt und schliflrstenfalls Berciche von der Kalduftversorgung ausschließt. In
ungünstigen Fällen beeinflusst eio Gebäude sogar die Kaltuftabflusspalameter in deudich
griißgren Höhen, als das Gebäude selbst hoch ist. Das bedeutet, dass auch bei nur zweige-
schossiger Bebauung eine deudiche Beeinaäahtigung zumindest der Erdgeschosse des Kalt-
lufteinwirkungsbereiches in Boschelel eintreten wird. Dies wird Folgen ffa Leib und Leben
der dort wohnenden Einwohner habeq vor aller! da nach allen Vorhersagen Hitzeperioden
zulehmen werdeL
Eine nur zweigeschossige Bebauung widempricht aber dem Grundsatz der Vermeidung von
Flächenverbmuch ünd ist deshalb abzulehnen.

BIOTOPVERBUND:

Die Fläche der geplanten Eru,eiterung des Gewerbegcbictes gchört zu einem wichtigen Regj-
onalen Grünzug. der sich von Alsdorfaus in Richtung West,i Nordt\est bis an die niederlän-
dische Grcüze erstreckt und dort in anderer Form lbrtgel'ültt wird. Dieser Grünzug ucist in
wcstlichcr Richtung zwci }lngstelJcn auf: Ijinmal zwischen Ilaeswciler-Oidh!'cilcl im Norden
und Alsdorf-Ncuweiler im Süden so$,ie noch weiter $cstlich z$,ischcn dem Stadttcil Bosche-
len ([lbach-Palenberg) und dem nordu'estlichen Zipfel von llerzogenrath-Merkstein. An bei-
den Stellen erlüllt der Crünzug u.a. wichtige Gliederungslunktionen. Daher halten u,ir es 1ür

absolut notwendig, beide Engstellen aufkeinen F-ail weiter zu verengen. da sonst dje ge-
rünschte sinnvolle Wirkung des Biotopverbundes nichl mehr erreichtTverden kann- Das rrird
auch der Crund sein, wamm die nördliche feiifläche des geplanten Gewerbegebietes im Re-
gionalplan ais landwirtschaltliche fläche ausgewiesel ist. Diese Ausweisuilg verbietet a]leine
schon die Andenrng des llächennutzungsplanes.

Von großer Bedeutung ist die Verbindung zwischen den hochrvertigen Einzelbiotoptlächen
des Biotopkatasters:
BK 5002-004 -iibachtal
BK 5002-059 -Dynamitwäldchen-
IIK 5102-031 -Gut Neumcrbcrcn-
tsK 5002-069 -ehem. Gut Altmerberen-
BK 5102-019 -Bergsenkungsgewässer und ehem. Grubenhahnlinie i.R. Friedhof Alsdorf-
Nord.

Diese Biotopstrukturen sind von großer Bedeutung liir Rast-, Zug- und Brut!ögel, sowie dell
Amphibienverbund (Kreuz- und ceburtshelferkröte, Molche, Ulindschleiche.). Fls findcn z.Z,t.

Optimierungs-Maßnalmen der Biologischen Station Stolberg statt, dic mit europäischen för-
dermitteln realisiert werden.
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NAHERHOLUNC:

Die vorgenaDnte Achse dient der Naharholung in hohem Maße als firßläufige und Radfahr-
Verbindung zvrischen den Städter Alsdorf-Baesweiler-Übach-Palenbery rmd Hesogenrath-
Merkstein-

HOCIIWAS§ERSCHUTZ:

Die zusätzliche Ve$iegelmg von Flächen im Einzugsgebiet des Übach bzw. der Wumr wür-
den die Hochwassergefahr erheblich verschärfen und vor allem Ütrach-Palenberg wd Gei-
lenkirchen künftig höher belasten Zudem bestehen bereis durch Bergsenkrmgen große Ab-
flussprobleme im oberen Verlaufdes Übach, wo das Wasser wegen gegenläufigem Geftille
gepumpt werden muss.

ARTENSCHUTZ:

Zum Artenschutz sind auch Zugvogeldaten und Amphibien, sowie Reptilien zu berüaksichti-
gen. IIn Falle einer Bebauung sind z. B. 6 Feldlerchen-Reviere unmittelbar befoffen. Diese
Art ist planrurgsrelevaut und in unserer Gegend besoudem selteo geworden.

Ergebnis der Stellungnahmc:

Als Fazit der Auswi :utlgen und der daqestellten Infomatioren halten wir die Anderung des

Flächennutzungsplaoes zul Erweiterung des Gewerbegebietes nicht für zulässig, da dadurch
u.a. Leib und l,eben del Einwohfler votr Boschelen und umliegenden Städter beeintnichtigt
lmd golährdet werden könnte.

HINWEIS:

Bitte übermitteln sie lhre Entscheidurg im Verfahren den anerkannten Naturschutzver-
bänden und dem Landesbüro der Naturschutzverbände NRW. Das Landesbüro ist zur Ent-

teSennahme dieser Entscheidunt durch die anerkannten Naturcchutzverbände bevgll-
mächtiet.

GrüIJe
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Von: Eike Lange <eike.lange@nabu-aachen-land.de>
An: <natascha.kruemberg@herzogenrath.de>
Datum: 26.03.2022 16:06
Betreff: A61 10006-18-27

Dr. Heinz-Eike Lange (1.Vorsitzender)
Sebastianusstr.58, 52146 WÜRSELEN. Tel. 02405-94708,
Mail: eike.lange@nabu-aachen-land.de
Über www.nabu-aachen-land.de können auch Sie Mitglied werden!

An die
Stadtverwaltung III / A61
52112 Herzogenrath
Btr, A61 10006-18-27
Sehr geehrte Frau Krümberg,
die geplante Umwidmung der Fläche von Erhaltungsfläche zu Gewerbegebiet ruft bei uns erhebliche Bedenken hervor. Aus einer
weitflächigen Landwirtschaftlichen Nutzfläche soll ein Stück heraus geschnitten werden, wodurch der Störfaktor für die Umwelt
mindestens um das Dreifache erhöht wird. Das Gebiet ist Teil eines Biotopverbundes in west-nordwestlicher Richtung. In unmittelbarer
Nähe liegen die Biotope Gut alt und neu Merberen sowie die Bergsenkungen westlich des Alsdorfer Friedhofes beidseitig der L 221. Im
Falle einer Bebauung sind 6 Feldlerchen-Reviere unmittelbar betroffen. Diese Art ist planungsrelevant und in unserer Gegend
besonders selten geworden.
Die Bergsenkungen in weniger als 1000 m Entfernung zeigen einen nicht sehr sicheren Untergrund, der noch nicht entsprechend
untersucht wurde.
Politisch gesehen ist ja auch eher mit einer Rezession als mit einem erhöhten Bedarf an Gewebefläche zu rechnen.
Deswegen lehnen wir die Flächennutzungsplanänderung ab.
Mit freundlichen Grüßen
Eike Lange

mailto:eike.lange@nabu-aachen-land.de
http://www.nabu-aachen-land.de
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37. Änderung des Flächennutzungsplanes „GE Boscheler Berg – Ost“ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

(1) BauGB  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Krümberg, 

 

aus agrarstruktureller Sicht bestehen Seitens der Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle 

Aachen, schwerwiegende Bedenken bezüglich der Planungen. 

Es sollen im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplanes 9,26 ha landwirtschaftliche 

Fläche zur Bebauung aus der Landwirtschaft entzogen werden.  

Boden ist eine immer knapper werdende Ressource, die einem starken Interessenkonflikt 

unterliegt. Die Landwirtschaft verliert diesen Konflikt häufig aufgrund des Strukturwandels ─ 

beispielsweise zugunsten der Entstehung von Gewerbe-, Wohn- und Industriegebieten.  

Aus agrarstruktureller Sicht ist es essenziell, dass der Verlust landwirtschaftlicher Flächen 

im Zuge von Planvorhaben auf das Minimum reduziert wird. 

Im Landesentwicklungsplan heißt es dazu in den Erläuterungen zu Punkt 7.5-2: 

„Die agrarstrukturellen Erfordernisse sollen bei der Abwägung konkurrierender Nutzungen 

berücksichtigt werden. Nach Möglichkeit sollen für andere Nutzungen keine Flächen in 

Anspruch genommen werden, die eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit besitzen oder in 

anderer Weise für die Landwirtschaft besonders wertvoll sind.“ 

Die hier eingeplanten landwirtschaftlichen Flächen sind hier in ihrer Größe und Zuschnitt 

durchaus als wertvoll anzusehen. Hinzukommt die Tatsache, dass die dort vorliegenden 
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steinlosen Böden eine sehr hohe Bodenwertzahl von 70 bis 90 Punkten aufweisen und 

besten Boden für Sonderkulturen darstellen.  

Die Flächen werden aktuell von drei landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet. Wir 

können Ihrer Aussage, dass das Planvorhaben keine Existenzbedrohung für 

landwirtschaftliche Betriebe darstellt, ohne weitere Prüfungen nicht zustimmen. Vor allem 

für einen dort wirtschaftenden Betrieb könnte der Flächenverlust zu starken 

Einkommensminderungen führen wenn sich keine Ausgleichsflächen finden lassen. Wir 

fordern diesbezüglich eine umfassende Prüfung des Sachverhalts.  

Um den Verlust landwirtschaftlicher Flächen im Zuge von Planvorhaben auf das Minimum zu 

reduzieren, ist es essenziell die Anlage von Kompensationsmaßnahmen auf 

landwirtschaftlichen Nutzflächen so weit wie möglich zu vermeiden.  

Wir weisen deshalb auf § 15 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes hin: 

Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 

nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden 

nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der 

Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur 

Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder 

Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 

Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen 

aus der Nutzung genommen werden. 

 

Für die Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen sollte schon jetzt bedacht werden, 

nicht noch weitere landwirtschaftliche Flächen heranzuziehen und andere Möglichkeiten 

bereits zu prüfen.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Dominik Wirtz 
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